
Anlass und Programm
Am 1. Januar 2018 tritt das neue BGB-Bauvertragsrecht (§§ 650a bis 650v) in Kraft. Darüber 
hinaus hat der Gesetzgeber weitere – für die Bau- und Handwerkspraxis wichtige – Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und anderer Gesetze geändert; allen voran den kaufrecht-
lichen, die Nacherfüllung regelnden § 439 BGB.

Ein einleitendes Referat behandelt die wesentlichen Gesetzesänderungen und vor allem ihre 
praktischen Auswirkungen betreffend u. a.

     die Gestaltung von Bau- und Werkverträgen (einschließlich AGB),
     die Ausführung von Bauleistungen und deren Änderung durch den Auftraggeber,
     die Besonderheiten des neuen Verbraucherbauvertrags, 
     die (Teil-)Abnahme,
     die Abrechnung auch von Abschlagszahlungen, 
       die Sicherung von Forderungen des Unternehmers und 
     die Änderungen im Rahmen der kaufrechtlichen Gewährleistung (Nacherfüllung).

Im Anschluss können und sollen Fragen dazu aus dem Teilnehmerkreis erörtert werden.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind! 

Ihr Referent
RechtsanwaltRechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Dr. jur. Christian Behrens LL.M. aus 
der Kanzlei Zimmermann & Manke (Uelzen) bearbeitet seit 2011 schwerpunktmäßig Fälle aus 
den Fachgebieten Baurecht, Werkrecht und Kaufrecht. Seit 2003 unterrichtet er daneben an der 
Leuphana Universität Lüneburg und seit 2016 an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wis-
senschaften in Suderburg.

Einladung
zur Informationsveranstaltung

Das neue Bauvertragsrecht
und seine Auswirkungen auf die Praxis

am 15.12.2017
von 18.15 bis 19.45 Uhr

in der KVHS Uelzen, Raum 2 (1. OG),in der KVHS Uelzen, Raum 2 (1. OG), Altes Rathaus, Veerßer Str. 2, 29525 Uelzen



Organisatorisches und Anmeldung
Die Teilnahme ist kostenlos. Um besser planen zu können, bitten wir aber um Ihre Anmeldung bis 
zum 14.12.2017 bzw. um Übersendung des ausgefüllten Abschnitts (s. u.) gerne per Fax oder 
E-Mail.

HeißeHeiße (Kaffee und Tee) sowie kalte Getränke und weihnachtliches Gebäck stellen wir ebenfalls 
kostenfrei zur Verfügung - und bei darüber hinausgehendem Bedarf: Der schöne Uelzener Weih-
nachtsmarkt befindet sich nicht nur sprichwörtlich genau vor der Tür... 

Anfahrt und Parkmöglichkeiten
Der Seminarraum 2 befindet sich im 1. OG der KVHS Uelzen im zentral gelegenen Alten Rathaus 
Uelzen (Veerßer Straße 2, 29525 Uelzen). Der Hundertwasser-Bahnhof Uelzen ist fußläufig in ca. 
10-15 Min. zu erreichen, der große Parkplatz Hammersteinplatz in ca. 6-8 Min.

Wegen des Weihnachtsmarktes ist eine Anreise mit dem PKW bis unmittelbar zum Veranstal-
tungsort nur eingeschränkt möglich, was wir bei Ihrer Planung zu berücksichtigen bitten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung
Wir bitten um Antwort bis zum 14.12.2017 per E-Mail oder Fax an:  

Rechtsanwälte Zimmermann & Manke
RA Dr. Christian Behrens
Ringstraße 7-9, 29525 Uelzen

E-Mail: buero@zm-kanzlei.de, Fax: 0581 - 90 10 20

Zur Informationsveranstaltung Das neue Bauvertragsrecht am 15.12.2017 melde ich mich an.

  Ich komme allein.

  Ich komme in Begleitung von __ Personen.

  (Name/n: _______________________________________________________________ )

    Am 15.12.2017 bin ich verhindert, freue mich aber über Einladungen zu ähnlichen Informa-  
  tionsveranstaltungen.

  Ich nehme nicht teil.

Name, Vorname:  ______________________________________

Firma:  _______________________________________________

E-Mail: _______________________________________________
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